
Veranstaltungen im März 
 

Freitag, 06.03.2020 Weltgebetstag der Frauen – 18.00 Uhr in der Pfarrkirche (KDFB) 

Freitag, 06.03.2020 JHV „Musik-Verein-Painten“, Pizzeria „Piccobello“ (19.00 Uhr) 

Samstag, 07.03.2020 Jahreshauptversammlung FFW Maierhofen 

Dienstag, 10.03.2020 Ladys-Skifahrt SG Painten 

Samstag, 14.03.2020 Jahreshauptversammlung FFW Painten 

Sa./So., 14./15.03.2020 Theater des Trachtenvereins im Gasthaus Eichenseher, Maierhofen 

Dienstag, 17.03.2020 Vortrag im Pfarrheim: „Gesund ist nicht Zufall“ 

Fr./Sa., 20./21.03.2020 Theater des Trachtenvereins im Gasthaus Eichenseher, Maierhofen 

Sonntag, 22.03.2020 Jahreshauptversammlung Schützenverein 3 Tannen 

Samstag, 28.03.2020  Jahreshauptversammlung SG Painten 
 

Neue Mitarbeiterin im Rathaus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren zum Geburtstag 
 

 

 

 

 

 

 

Rußwurm, Regina    80 Jahre 

 
 

 

 

 

 

 
 

Die Neugeborenen in Painten 
 

Mages, Jule      (*11.02.2020) 
 

 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

Meyer, Franz    83 Jahre (+ 05.02.2020) 

Hofbauer, Johann   66 Jahre (+ 26.02.2020) 
 

Impressum: 
Herausgeber: MARKT PAINTEN – Erscheinung monatlich 

Auflage: 875 Stück – Verteilung an alle Haushalte 
Verantwortlich: 1. Bürgermeister Michael Raßhofer 

 

Bericht über die Sitzung des  

Marktgemeinderates Painten vom 

11.02.2020 
 

Kindergärten/Kinderkrippe des Marktes 

Painten; 

Vorstellung einer möglichen Erweiterung 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte 1.Bürger-

meister Michael Raßhofer Herrn Architekten Christoph 

Vockerodt mit seiner Mitarbeiterin Kathrin Partheter 

aus Regensburg begrüßen. 

Bereits in der Sondersitzung am 31.10.2019 wurde 

aufgrund der steigenden Geburtenzahlen auf die 

Situation der notwendigen Kindergartenplätze und 

KITA-Plätze hingewiesen und der erhöhte Bedarf 

festgestellt. 1. Bürgermeister Michael Raßhofer hat 

daraufhin mit dem Architekten Christoph Vockerodt 

aus Regensburg die beiden örtlichen Kindergärten 

besichtigt und Erweiterungsalternativen besprochen. 

Das Büro Vockerodt hat auf dem gemeindeeigenem 

Schul- und Kindergartengelände die Erweiterung um 

zwei Gruppen geplant und in verschiedenen Varianten 

vorgestellt.  

Somit könnten räumlich getrennt neben den zwei 

bestehenden Kindergartengruppen zwischen den 

Räumen des jetzigen Kindergartens und der Mehr-

zweckhalle zwei KITA-Gruppen einschließlich Neben- 

und Ruheräume. Sanitärbereich für Kinder und 

Personal realisiert und südlich der bestehenden 

Kindergartenmehrzweckhalle zusätzlich ein Speise-

raum errichtet werden. Die bereits eingerichtete KITA 

Gruppe könnten ohne großen Aufwand wieder in eine 

Kindergartengruppe zurückgebaut werden.  

Da eine zeitlich Umsetzung dieser Maßnahme bis zum 

neuen Kindergartenjahr nicht möglich ist, könnte in 

einem ersten Bauabschnitt vorab der Speiseraum  

 

errichtet und übergangsweise als Gruppenraum genutzt 

werden. 

Für 1. Bürgermeister Michael Raßhofer ist es wichtig, 

dass sich der Gemeinderat für eine Variante 

entscheidet, mit der dann weitergeplant und 

entsprechende Gespräche bei der Regierung von 

Niederbayern geführt werden können. Zu klären ist 

außerdem, inwieweit die Flächen auf dem Schulgelände 

genutzt werden können (Flächenbilanz) und ob der 

Speisesaal förderfähig ist. Notwendige Stauräume 

könnten im Altbestand des Kindergartens im OG 

untergebracht werden. 

 

Es folgte noch eine ausführliche Diskussion über den 

richtigen Standort der Erweiterung. 

 

Abschließend entschied sich der Marktgemeinderat mit 

14:1 Stimmen für die vorgeschlagene Variante 1, dem 

Anbau von zwei Gruppen direkt an die Schulturnhalle. 
 

Erschließung des Neubaugebietes "Forststraße 

I" in Maierhofen; 

Ergebnis der Ausschreibung und Vergabe der 

Bauarbeiten 

 
Für die Erschließung des Baugebietes „Forststraße I“ in 

Maierhofen wurden im Zuge einer beschränkten 

Ausschreibung insgesamt zehn leistungsfähige 

Baufirmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 

Zur Angebotseröffnung am 04.02.2020 um 11.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses Painten lagen dem 

Verhandlungsleiter, Herrn Bürgermeister Michael 

Raßhofer neun Angebote vor.  

Auf der Grundlage des Angebotes vom 01.02.2020 in 

Höhe von insgesamt brutto 490.295,59 € erhält die 

Firma KSK Tiefbau GmbH, Mantlach 1 a, 93351 

Painten den Auftrag für folgende Erschließungsarbeiten 

im Neubaugebiet „Forststraße I“ in Maierhofen. Dies 

beschloss der Marktgemeinderat einstimmig. 

Mitte Februar hat in der Kassen-

verwaltung des Rathauses eine neue 

Mitarbeiterin begonnen. Ulrike Moser 

verstärkt ab sofort unser „Kassenteam“. 

Unsere langjährige Kassenleiterin Stefani 

Stigler wird Mitte des Jahres ihren 

wohlverdienten Ruhestand antreten. Wir 

wünschen Frau Moser für ihre neue 

Tätigkeit viel Erfolg.  



Kommunalwahlen am 

15. März 2020 
 

Am Sonntag, den 15. März 2020 finden von 8.00 bis 

18.00 Uhr in ganz Bayern die Kommunalwahlen 

statt. Alle wahlberechtigten Bürger der Markt-

gemeinde Painten werden zur Teilnahme an 

folgenden Wahlen aufgerufen:  

Bürgermeister-, Marktgemeinderats-, 

Landrats- und Kreistagswahl 

Alle Wahlberechtigten erhalten dazu von der 

Marktgemeinde einen Wahlbenachrichtigungsbrief, 

mit dem sie entweder in einem der 2 Wahllokale im 

Schulhaus oder per Briefwahl abstimmen können. 

Briefwahlanträge können mit dem Wahl-

benachrichtigungsbrief (Antrag auf der Rückseite) 

im Rathaus abgeholt werden. Bitte beachten Sie 

dazu auch die erforderliche Bevollmächtigung, falls 

Unterlagen für Angehörige etc. abgeholt werden. 

Ferner können die Wahlunterlagen auch „online“ 

unter www.painten.de über das Bürgerserviceportal 

oder per Smartphone mit einer „QR-App“ 

angefordert werden. Muster der Stimmzettel für die 

Bürgermeister-, Landrats- und Marktgemeinde-

ratswahl sind nachfolgend in verkleinerter Form 

abgebildet. Der Kreistagsstimmzettel kann wegen 

seiner Größe an dieser Stelle nicht veröffentlicht 

werden. Es gelten dabei folgende Grundsätze für die 

Kennzeichnung der Stimmzettel:    

 

Bürgermeisterwahl: Jede stimmberechtigte Person 

hat eine Stimme.  

Marktgemeinderatswahl: Hier hat jeder Wähler 

insgesamt 28 Stimmen, wobei nur die auf dem 

Stimmzettel abgedruckten Bewerber gewählt 

werden können. Es gibt dabei folgende 

Möglichkeiten:  

a) Kopfleistenkreuz: Unveränderte Annahme eines 

Wahlvorschlages durch Kennzeichnung mittels 

Kopfleistenkreuz im Kreis vor der Partei-

bezeichnung. Mehrere Kopfleistenkreuze ohne 

Einzelstimmvergabe machen den Stimmzettel 

jedoch ungültig.  

b) Einzelstimmvergabe: Jeder Wähler kann seine 

Stimmen auch einzeln an verschiedene Kandidaten 

quer durch alle Wahlvorschläge („panaschieren“) 

durch ankreuzen oder Eintrag einer Zahl (1, 2 oder 

3) im Feld vor dessen Namen vergeben. Jeder 

Bewerber darf dabei max. nur 3 Stimmen erhalten 

(„häufeln“). Wichtig ist dabei, dass die Gesamt-

stimmenzahl (28) nicht überschritten wird, da der 

Stimmzettel sonst ungültig ist.  

c) Kombination: Werden weniger als 28 Stimmen 

einzeln vergeben, so kann zusätzlich ein 

Kopfleistenkreuz gesetzt werden. Die verbleibenden 

Reststimmen erhalten dann die bisher nicht 

gewählten Kandidaten der angekreuzten Partei von 

oben nach unten. 

Landratswahl: Jede stimmberechtigte Person hat 

eine Stimme. 

Kreistagswahl: Hier hat jeder Wähler insgesamt 60 

Stimmen, wobei nur die auf dem Stimmzettel 

abgedruckten Bewerber gewählt werden können. Es 

gibt dabei folgende Möglichkeiten:  

a) Kopfleistenkreuz: Unveränderte Annahme eines 

Wahlvorschlages durch Kennzeichnung mittels 

Kopfleistenkreuz im Kreis vor der Parteibe-

zeichnung. Mehrere Kopfleistenkreuze ohne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelstimmvergabe machen den Stimmzettel 

jedoch ungültig.  

b) Einzelstimmvergabe: Jeder Wähler kann seine 

Stimmen auch einzeln an verschiedene Kandidaten 

quer durch alle Wahlvorschläge („panaschieren“) 

durch ankreuzen oder Eintrag einer Zahl (1, 2 oder 

3) im Feld vor dessen Namen vergeben. Jeder 

Bewerber darf dabei max. nur 3 Stimmen erhalten 

(„häufeln“). Wichtig ist dabei, dass die  

Gesamtstimmenzahl (60) nicht überschritten wird, 

da der Stimmzettel sonst ungültig ist.  

c) Kombination: Werden weniger als 60 Stimmen 

einzeln vergeben, so kann zusätzlich ein Kopf-

leistenkreuz gesetzt werden. Die verbleibenden 

Reststimmen erhalten dann die bisher nicht 

gewählten Kandidaten der angekreuzten Partei von 

oben nach unten. 
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